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§ 4 Oö. KatSchG
 Oö. KatSchG - Oö. Katastrophenschutzgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.02.2022

§ 4

Katastrophenhilfsdienst

 

(1) Die Katastrophenschutzbehörden haben sich bei der Vorbereitung und Durchführung der Katastrophenhilfe ihres

Katastrophenhilfsdienstes zu bedienen. Die Angehörigen des Katastrophenhilfsdienstes sind Hilfsorgane der für den

jeweiligen Einsatzbereich zuständigen Katastrophenschutzbehörde.

 

(2) Der Katastrophenhilfsdienst auf Gemeindeebene besteht aus Einrichtungen und Personal der Gemeinde und der

ö entlichen Feuerwehren, die in der Gemeinde ihren Standort haben. Der Katastrophenhilfsdienst auf Bezirks- und

Landesebene besteht aus Einrichtungen und Personal des Landes, des Oö. Landes-Feuerwehrverbandes und der

Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes (§ 5).

 

(3) Die Angehörigen des Katastrophenhilfsdienstes sind im Einsatzfall berechtigt, das Katastrophenhilfsdienstabzeichen

zu tragen. Anderen Personen ist das Tragen dieses Abzeichens verboten. Das Nähere über die Ausstattung des

Katastrophenhilfsdienstabzeichens und über die Art des Tragens regelt die Landesregierung durch Verordnung.

In Kraft seit 01.07.2007 bis 31.12.9999

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_katschg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_katschg/paragraf/5
file:///

	§ 4 Oö. KatSchG
	Oö. KatSchG - Oö. Katastrophenschutzgesetz


